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Nutzungsvereinbarung und Datenschutzerklärung zur Nutzung der 

Smartphone-App „DieSchulApp“ 

 

I. Allgemeines  

DieSchulApp soll unsere regulären Informationssysteme (z.B. Elternbriefe, Durchsagen, Homepage-

Veröffentlichungen, telefonische Informationen) erweitern und den Informationsfluss von der Schule zu den 

Eltern bzw. Schülern unterstützen. Über DieSchulApp möchten wir ein zu unseren Elternbriefen ergänzendes 

aber nicht konkurrierendes Informationssystem betreiben. Die Technik erlaubt es, den Empfängern 

Informationen schneller und ortsunabhängiger zuzustellen.  

DieSchulApp wird von Ihrer Schule angeboten, die wiederum die „Virality GmbH“ mit der Datenverarbeitung 

beauftragt hat.  

 

II. Kosten, Nutzerkreis, Registrierung 

II.1 Kosten 

Die Nutzung unserer App erfolgt ausnahmslos freiwillig und kostenlos. Zur Nutzung der App ist ein Zugang zum 

Internet erforderlich. Dies ist nicht Bestandteil der Leistung und kann gesonderte Kosten auslösen (z.B. Online-

Kosten, die den Nutzern bei Nutzung mobiler Datentarife entstehen können), für die jeder Nutzer selbst 

verantwortlich ist. 

 

II.2 Nutzerkreis 

Sie steht allen natürlichen Personen im Alter von mindestens 18 Jahren zu Verfügung, die gleichzeitig auch 

Mitglied der Schulgemeinschaft sind. Bei Personen unter 18 Jahren bedarf es zur Anmeldung der Einwilligung des 

Schülers bzw. der Schülerin sowie der Erziehungsberechtigten. Somit kann DieSchulApp von Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten von Schülerinnen und Schülern der Schule, von allen (ggf. volljährigen) Schülerinnen 

und Schülern der Schule und von allen Lehrkräften der Schule genutzt werden.  

Andere als die oben aufgeführten Personenkreise können DieSchulApp zwar downloaden jedoch nicht auf die 

Daten der Schule zugreifen. 

 

II.3 Registrierung und Freischaltung 

II.3.1 Registrierung  

Zur Nutzung unserer App ist eine Registrierung eines Benutzerkontos und die schriftliche Bestätigung zur 

Teilnahme an diesem Service erforderlich. Dazu wird in der App ein Registrierungscode erzeugt, der 

unterschrieben bei der Schule abgegeben werden muss. 

II.3.2 Prüfung und Freischaltung  

Erst nach Prüfung der o.g. Bestätigung kann die Schulleitung das Benutzerkonto für die Nutzung freischalten. Ob 

eine Freischaltung erfolgt, liegt im Ermessen der Schulleitung. Das Ermessen in Bezug auf die Freischaltung und 

den Entzug von Nutzungsrechten wird dabei pflichtgemäß nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls 

ausgeübt. Der Betreiber behält sich das Recht vor, Freischaltungen jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu 

verweigern oder zurück zu ziehen. 
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Je nach Klassen- bzw. Gruppenzugehörigkeit Ihres Kindes haben die Nutzer Zugriff auf spezielle Informationen, 

die anderen Klassen nicht zugänglich sind.  

Sie, verehrte Eltern, können mit der Smartphone-App „DieSchulApp“ Informationen zu Hausaufgaben Ihres 

Kindes, zu Neuigkeiten aus dem Schulleben, sowie zu aktuellen Änderungen im Stundenplan abrufen.  

Die Lehrkräfte können sich freiwillig für die Nutzung der App entscheiden, und diese dazu nutzen, um klassen-, 

fach- oder schulbezogene Informationen an ihre Klassen (Schüler/Eltern) zu senden (Module „Hausaufgaben“ 

und „Neuigkeiten“).  

Darüber hinaus können die Schulleitung und deren Mitarbeiter Mitteilung zum aktuellen Vertretungsplan und 

klassen-, fach- oder schulbezogene Informationen an einzelne Klassen bzw. an alle Klassen/Gruppen senden. 

Es existieren somit vier verschiedene Nutzergruppen, mit jeweils unterschiedlichen Zugriffsrechten: Die 

Schulleitung sowie die Lehrer sind in der Lage klassen-, fach- oder schulbezogene Informationen an die Schüler 

und Eltern zu kommunizieren. Schüler besitzen lediglich einen Lesezugriff auf diese Informationen, die von den 

Lehrern/ der Schulleitung im Rahmen der zuvor beschriebenen Funktionen der App kommuniziert wurden. 

Zudem können Schüler ihre Klassen- und Gruppenzugehörigkeit einsehen. Eltern besitzen denselben Lesezugriff 

wie Ihre Kinder (Schüler) sowie zusätzlich das Recht eine Krankmeldung zur Schule zu senden. Die Schulleitung 

besitzt des Weiteren das Recht die Mitgliedschaft von Schülern in Gruppen bzw. Klassen festzulegen.  

 

III. Einwilligung und Freiwilligkeit 

Für Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren müssen die Eltern, für Schülerinnen und Schüler von 14 bis 

einschließlich 17 Jahren die Eltern und die Schüler, und für Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahren die 

Schülerinnen und Schüler selbst ihre Einwilligung erklären. 

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit bei der Schulleitung ohne Angaben von Gründen und ohne 

nachteilige Folgen widerrufen werden. Aus der Nichtteilnahme entsteht kein Nachteil. Hinsichtlich der 

Erteilung von Einwilligungen darf kein unzulässiger Gruppendruck ausgeübt werden. 

 

 

IV. Datenschutz 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung mit DieSchulApp an dieser Schule ist: 

 

Clarenhofschule (nicht-rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts) 

Schulstraße 2, 50859 Köln 

Telefon 02234/9998890 

E-Mail clarenhofschule@stadt-koeln.de 

Name der Schulleitung Charlotte Fischer 

 

IV.1 Datenverarbeitungsauftrag 

Die Schule schließt mit der VIRALITY GmbH (VIRALITY GmbH, Rauchstraße 7, 81679 München) zum Zwecke des 

Betriebs der App „DieSchulApp“ einen Auftragsverarbeitungsvertrag. 

 

Die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten einschließlich der E-Mail-Adresse des Nutzers 

erhebt, verarbeitet und nutzt die „Virality GmbH“ ohne weitergehende Einwilligung des Nutzers nur, soweit sie 

für die Vertragsbegründung und -abwicklung erforderlich sind oder hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht. 

Der Betreiber weist darauf hin, dass personenbezogene Daten der Nutzer elektronisch verarbeitet werden. 

 



 
 
Nutzervereinbarung zur Nutzung der Smartphone-App „DieSchulApp“ Seite 3 von 4 

IV.2 Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte 

ausüben: 

 

 Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO), 

 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO), 

 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO), 

 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht 

löschen dürfen (Art. 18 DSGVO), 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) und 

 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit 

uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO). 

 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. Diesen 

können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen: 

Postanschrift: Postfach 22 12 19, 80502 München  

Adresse: Wagmüllerstraße 18, 80538 München  

Telefon: 089 212672-0  

Telefax: 089 212672-50  

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/ 

 

 

IV.3 Push-Nachrichten-Service 

Der Push-Nachrichten-Service ermöglicht das Zusenden von Nachrichten, ohne dass der Nutzer der App hierfür 

selbst aktiv werden muss (es ist somit kein manuelles Abrufen der Nachrichten notwendig). Dadurch erhält der 

App-Nutzer aktuelle Nachrichten stets zeitnah auf sein Endgerät. Dieser Service ist optional und muss durch den 

Nutzer zunächst explizit bestätigt werden, bevor eine Aktivierung erfolgt. Bei der Aktivierung wird ein eindeutiges 

Device-Token erzeugt und auf einem „DieSchulApp“-Server gespeichert. Bei einer Deaktivierung des Dienstes zu 

einem späteren Zeitpunkt wird dieses Device-Token vom Server gelöscht. 

Die so genannten „Push-Nachrichten“ müssen aus technischen Gründen über Server von Apple und Google 

laufen und werden damit möglicherweise außerhalb von Deutschland und auch im außereuropäischen Ausland 

verarbeitet. Dabei wird ausschließlich das eindeutige Device-Token sowie der Text „Neue Nachricht“ (o.ä.) 

übermittelt. 

 

Diese Übermittlung kann jederzeit im Betriebssystem des Smartphones aktiviert oder deaktiviert werden. 

 

IV.4 Dateneinsicht 

Alle Daten, die in DieSchulApp eingegeben oder mit ihr übertragen werden, können nur von berechtigten 

Nutzern genutzt werden und sind für Unbefugte nicht einsehbar.  

Den Inhalt der auf einem „DieSchulApp“-Server des Aufragnehmers gespeicherten, zum Abruf bereitgehaltenen, 

empfangenen, übermittelten oder verbreiteten Mitteilungen, Daten oder Inhalte wird der Auftragnehmer nicht 

einsehen oder Dritten zur Verfügung stellen, es sei denn, der Betreiber ist hierzu gesetzlich verpflichtet, oder die 

Weitergabe der Daten erfolgt im Rahmen eines Unterauftrags zur Erbringung des „DieSchulApp“-Dienstes oder 

Teilen davon. 

mailto:poststelle@datenschutz-bayern.de
https://www.datenschutz-bayern.de/
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IV.5 Datenweitergabe  

An Strafverfolgungsbehörden und Gerichte sowie an andere gesetzlich ermächtigte Hoheitsträger erteilt der 

Betreiber Auskunft über gespeicherte, zum Abruf bereitgehaltene, empfangene, übermittelte oder verbreitete 

Mitteilungen, Daten oder Inhalte und personenbezogenen Daten nur nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen, insbesondere zum Zwecke der Strafverfolgung. 

 
IV.6 Auskunft über persönliche Daten 

Die Schule erteilt dem Nutzer auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten. Der Auskunftsanspruch gilt in erster Linie gegenüber der Schule. Für Auskünfte hinsichtlich 

des Datenschutzes steht seitens der Schule der/die zuständige Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. 

 

Bei Auskunftsansprüchen hinsichtlich der VIRALITY GmbH wenden Sie sich hierfür schriftlich an: 

 

VIRALITY GmbH 

Rauchstraße 7 

81679 München 

 

oder per E-Mail an  

 

support@dieschulapp.de 

 

V. Rechte und Pflichten des Nutzers 

 

Der Nutzer verpflichtet sich: 

- die Bestimmungen der Nutzungsvereinbarung einzuhalten und alles zu unterlassen, was den 

ordnungsgemäßen Betrieb des Systems stören könnte, 

- jegliche missbräuchliche Verwendung des Systems zu unterlassen, 

- ausschließlich unter seiner eigenen Nutzerkennung zu arbeiten, 

- Vorkehrungen zu treffen, damit Dritte über seine Zugangsberechtigung keinen Zugang zum System 

erlangen. 

- die Schule unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen, soweit der Zugang bzw. die Sicherheit des Zugangs 

durch Verlust oder Missbrauch bedroht ist und der Zugang ggf. gesperrt werden muss, 

- die Belange des Datenschutzes zu beachten 

 

Die Berechtigten dürfen DieSchulApp im vorstehend geschilderten Umfang nutzen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung unserer Smartphone-App „DieSchulApp“! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ch. Fischer, A. Koecke und I. Plug  für das Team der Clarenhofschule 

 

 

 

 

 


